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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Da ein eigentliches Transplantationsgesetz wohl noch einige Zeit auf sich warten lassen
wird, soll die besonders heikle Frage der Xenotransplantation (Übertragung tierischer
Organe auf den Menschen) in einer Übergangslösung geregelt werden, welche die
klinische Anwendung verbietet und die Forschung strengen Ausnahmebewilligungen
unterstellt. Mitte Jahr leitete der Bundesrat dem Parlament eine entsprechende
Botschaft für einen dringlichen Bundesbeschluss zu. In der Frühjahrssession hatte der
Ständerat diskussionslos eine diesbezügliche Motion des Nationalrates überwiesen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.1998
MARIANNE BENTELI

Mitte 2017 legte der Bundesrat seine Vorstellungen zum neuen Bundesgesetz über
genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) vor. Das sich seit zehn Jahren in
Kraft befindliche GUMG bedürfe einer Angleichung an neuere medizinische
Forschungs- und Behandlungsmöglichkeiten, das befand die WBK des Nationalrates, als
sie bereits 2011 ihre gleichlautende Motion formuliert hatte. Die Regierung kam mit der
vorgelegten Totalrevision diesem Auftrag nach. Ein wichtiger Aspekt der Vorlage war der
Umgang und die Regelung von kommerziellen Angeboten (ohne medizinische
Indikation), so genannte "Direct-to-Consumer-Gentests", die häufig unkompliziert über
Internetdienstleister bezogen werden können.
Im Gesetz sollen keine umfassenden Verbote statuiert werden, jedoch die Zulässigkeit
von Untersuchungen geklärt werden. Dies betrifft vorwiegend Untersuchungen, die bis
anhin noch nicht dem GUMG unterstellt waren. Mindestanforderungen an alle
genetischen Untersuchungen sollen den Schutz der Persönlichkeit sicherstellen. Die
Regelung neuer Angebote – eben auch ausserhalb des medizinischen Bereichs –
bedeutet eine Erweiterung des Geltungsbereichs des GUMG. Ausgegrenzt bleiben
jedoch Untersuchungen, die bereits in anderen Gesetzen geregelt sind (z. B.
Fortpflanzungsmedizin, Strafrecht). 
Im Vorfeld der Erarbeitung der vorliegenden Version hatte der Bundesrat mehrere
Studien in Auftrag gegeben. Damit wurden einerseits datenschutzrechtliche Aspekte
erörtert, andererseits auch Marktanalysen vorgenommen. Separat wurde auch geprüft,
inwiefern genetische Untersuchungen ausserhalb der Anwendungsbereiche des GUMG
überhaupt rechtlich zulässig waren. Die Expertenkommission für genetische
Untersuchungen beim Menschen (GUMEK) hatte bereits 2013 einige Empfehlungen
hinsichtlich der bevorstehenden Revision abgegeben.

Das Vernehmlassungsverfahren wurde im Frühjahr 2015 durchgeführt, wobei etwas
über 100 Antworten eingingen. Die Rückmeldung an das EDI war dabei einigermassen
komfortabel: kein Vernehmlasser lehnte die Vorlage kategorisch ab. Gleichwohl gingen
zahlreiche Änderungsvorschläge ein. Ausdrückliche Zustimmung fanden vor allem die
Bestimmungen zum Patienten- und Persönlichkeitsschutz sowie damit einhergehend
die Massnahmen zur Eindämmung von Missbrauch. Neuerungen im Bereich der
Pränataldiagnostik wurden zahlreich kommentiert. Dort wurden verschiedene
Präzisierungen und Verschärfungen vorgenommen. Es ist beispielsweise vorgesehen,
dass vorgeburtlich nur Eigenschaften (sprich, genetische Auffälligkeiten) abgeklärt
werden dürfen, welche die Gesundheit des Ungeborenen direkt und (neu) auch
wesentlich beeinträchtigen. Darüber hinaus wird die pränatale Gewebetypisierung
(hinsichtlich einer geplanten postnatalen Blutstammzelltransplantation für ein krankes
Geschwister) "ausdrücklich zulässig". Eine weitere, zentrale Änderung betrifft die
Feststellung des Geschlechts des Embryos, das der schwangeren Frau nicht vor Ablauf
der 12. Schwangerschaftswoche mitgeteilt werden darf. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.07.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Epidemien

In einem Klima der allgemeinen Sensibilisierung für die AIDS-Problematik wurde mit
Erstaunen und Bedauern zur Kenntnis genommen, dass es Regierung und Parlament
weiterhin ablehnten, die für die angewandte klinische Forschung bestimmten
Bundesbeiträge von jährlich CHF 3 Mio. auf CHF 8 Mio. zu erhöhen, obgleich dies im
Ende 1988 abgegebenen, allerdings unveröffentlichten Bericht der 1987 ins Leben
gerufenen Eidgenössische Kommission zur Kontrolle der AIDS-Forschung gefordert
worden war. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1989
MARIANNE BENTELI

Da der AIDS-Forschung kurzfristig der finanzielle Kollaps drohte, sprach der Bundesrat
einen Zusatzkredit von CHF 5 Mio. und beschloss, für 1991 das Forschungsbudget
ebenfalls um CHF 5 Mio. auf CHF 8 Mio. zu erhöhen und die AIDS-Forschung analog der
Krebsforschung in seine Botschaft über die Förderung der wissenschaftlichen
Forschung 1992 bis 1995 zu integrieren. Mit dem Argument der wissenschaftlichen
Relevanz begründete Bundesrat Cotti auch die Teilnahme der Schweiz an der
Internationalen AIDS-Konferenz in San Francisco. Das BAG hatte vorgehabt, die
Konferenz – gleich wie die EG-Länder – zu boykottieren, um so gegen die restriktive
Einreisepolitik der USA gegenüber AIDS-Kranken zu protestieren. Diesen Entscheid
hatte das BAG allerdings ohne Rücksprache mit dem Departementsvorsteher getroffen;
dieser zeigte sich erstaunt ob dem Vorgehen des BAG und betonte vor dem Nationalrat,
dass in derartigen Fällen nur ihm allein die Entscheidungskompetenz zustehe. Wie weit
dieser Vorfall zum Rücktritt von BAG-Direktor Beat Roos beitrug, wurde nicht publik. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Medizinische Forschung

Der Ständerat bereinigte – nicht ganz oppositionslos – die Differenzen im Sinn des
Nationalrates und überwies anschliessend einstimmig die Motion der
Nationalratskommission für ein Genomanalysengesetz. In der Schlussabstimmung
wurde die Vorlage in der kleinen Kammer klar angenommen, im Nationalrat etwas
weniger deutlich, da ihr die Liberalen, welchen die einschränkenden Regelungen zu
weit gingen, die Zustimmung verweigerten. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.1991
MARIANNE BENTELI

Anfang Juni 1995 gab das EJPD seinen Vorentwurf für ein neues Humanmedizingesetz
in die Vernehmlassung. Dieser Gesetzesentwurf, der den Verfassungsauftrag von 1992
über Fortpflanzungs- und Gentechnologie umsetzen soll, will für die medizinisch
unterstützte Fortpflanzung vor allem das Kindeswohl zur obersten Leitlinie des
Handelns erklären, eine umfassende Aufklärung der Paare verlangen und schliesslich
den Missbrauchsgefahren durch Bewilligungspflicht und dauernde Aufsicht begegnen.
Die In-vitro-Fertilisation soll einzig und allein in den Dienst einer natürlichen
Schwangerschaft gestellt werden, also nur dort zum Zuge kommen, wo die
Unfruchtbarkeit eines Ehepaares im zeugungsfähigen Alter überwunden oder genetisch
bedingte Erbkrankheiten vermieden werden können. Dem durch Spendersamen
gezeugten Kind soll dabei der Zugang zu den Personalien seines «biologischen» Vaters
garantiert sein, allerdings unter Ausschluss einer möglichen Vaterschaftsklage und ohne
rechtlichen Anspruch auf eine emotionale Vater-Kind-Beziehung.

Die Konservierung überzähliger Embryonen zu Versuchszwecken wird nach den
Vorstellungen des EJPD ebenso grundsätzlich verboten wie die Ei- und
Embryonenspende oder die «Leihmutterschaft»; untersagt wären auch die
Keimbahntherapie (sich weitervererbende Eingriffe ins Erbgut), das Klonen (künstliche
Erzeugung genetisch gleicher Wesen), die Chimären- und die Hybridenbildung (Paarung
von artfremden Eiern und Samen). Um künftigen Entwicklungen in diesem Gebiet
gerecht werden zu können, möchte der Bundesrat eine nationale Ethikkommission
einsetzen, die auch zu anderen Grenzfragen der Medizintechnologie Richtlinien
erarbeiten und Empfehlungen abgeben kann.

Durch die Beschränkung auf heterosexuelle Paare im fortpflanzungsfähigen Alter, die in
einer dauerhaften Beziehung miteinander leben, würden Frauen jenseits der
Wechseljahre, alleinstehende Frauen und Frauen in gleichgeschlechtlichen
Beziehungen von der medizinisch assistierten Fortpflanzung ausgenommen. Der
Vorschlag des EJPD versteht sich auch als eine Art indirekten Gegenvorschlag gegen die
im Vorjahr eingereichte Volksinitiative «zum Schutz des Menschen vor Manipulation in

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.1995
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



der Fortpflanzungstechnologie». 6

Im Juni 1996 leitete der Bundesrat dem Parlament den Entwurf für ein
Fortpflanzungsmedizingesetz zu, das sich als indirekten Gegenvorschlag zur hängigen
Volksinitiative «für menschenwürdige Fortpflanzung» versteht, welche die Zeugung
ausserhalb des Körpers der Frau und via Keimzellen Dritter verbieten will. Der
Bundesrat empfiehlt diese Initiative zur Ablehnung, da sie unverhältnismässig sei und
einem Alleingang der Schweiz in Europa gleichkäme.

In der stark umstrittenen Frage der Embryonenforschung schlägt der Bundesrat eine
relativ harte Gangart an, indem pro Behandlungszyklus höchstens drei Embryonen
entnommen und befruchtet werden dürfen; damit soll verhindert werden, dass
überzählige Embryonen entstehen, welche der Forschung zugeführt werden könnten.
Zudem wird die Konservierung von Embryonen untersagt. Dennoch will der Bundesrat
die Embryonenforschung nicht gänzlich verbieten, da sie auch die Methode der
Befruchtung im Reagenzglas weiter könnte verbessern helfen. Diese überaus heikle
ethische Frage soll nach Meinung der Landesregierung in der Gesetzgebung zur
Forschung geregelt werden; bis dahin gelten die Empfehlungen der Akademie der
medizinischen Wissenschaften, die von Forschung an Embryonen abrät. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.1996
MARIANNE BENTELI

Definitiv nichts wissen will der Bundesrat von der Anwendung von Gentechnik bei
Embryonen, weshalb auch die Präimplantationsdiagnostik verboten werden soll, da
sonst die Grenzziehung zwischen erlaubter Prävention und unerwünschter Selektion
kaum mehr möglich wäre. Wie bereits im Vorentwurf werden Eispende und
Leihmutterschaft untersagt und die Fortpflanzungshilfe, welche als Ultima ratio
verstanden wird, allein in den Dienst einer «natürlichen» Schwangerschaft gestellt. So
kommen nur heterosexuelle Paare, die gemeinsam die Elternverantwortung
übernehmen wollen, für diese medizinische Methode in Frage. Das Paar muss
verheiratet sein, wenn es einen Samenspender beansprucht; bei künstlicher
Befruchtung ohne Samenspende genügt das Konkubinat. Alleinstehende und lesbische
Frauen sind von der Fortpflanzungshilfe ausgeschlossen, und das Alter der zu
behandelnden Paare wird nach oben (Klimakterium) begrenzt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1996
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat verwarf einstimmig die restriktive Volksinitiative "zum Schutz des
Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie (Initiative für
menschenwürdige Fortpflanzung)", welche die In-vitro-Befruchtung und die
Samenspende Dritter verbieten will. Dem vom Bundesrat als indirekten Gegenvorschlag
vorgelegten Bundesgesetz über die medizinische Fortpflanzung stimmte der Rat in den
wesentlichen Punkten zu. So werden die Leihmutterschaft und die Embryonenspende
ausdrücklich verboten, ebenso die Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwecken.
Um höhergradige Mehrlingsschwangerschaften zu verhindern und um die nach wie vor
zugelassene therapeutische Forschung an überzähligen Embryonen in Grenzen zu
halten, sollen pro Zyklus nur drei Embryonen entwickelt werden dürfen. Abweichend
vom Vorschlag des Bundesrates beschloss die kleine Kammer aber, neben der Samen-
auch die Eispende zuzulassen und den Rückgriff auf das Keimmaterial von
Drittpersonen nicht nur verheirateten Paaren, sondern auch Konkubinatspaaren in
einer stabilen Beziehung zu erlauben. Ebenfalls gegen den Willen des Bundesrates
beschloss der Rat knapp mit 19 zu 17 Stimmen, die Präimplantationsdiagnostik zu
gestatten, um die Gefahr von schweren, unheilbaren Krankheiten zu vermindern. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.1997
MARIANNE BENTELI

Die zuständige nationalrätliche Kommission beantragte im Einklang mit dem Bundesrat,
die Eispende zu verbieten. Vor allem christliche Kreise wollten an der Einheit von
leiblicher und biologischer Mutter festhalten, während links-grüne Kreise eine
Instrumentalisierung der Frau und ihres Körpers befürchteten. Demgegenüber sah die
Minderheit im Verbot der Eispende einen Verstoss gegen die Gleichberechtigung der
Frauen. Gleich wie der Ständerat lehnte die Kommission ein ausdrückliches Verbot der
Forschung an Embryonen als zu eng und zu interpretationsbedürftig ab. In diesem
Bereich sollen weiterhin die Richtlinien der Akademie der medizinischen
Wissenschaften gelten, die eine Forschung zulässt, welche die Überlebenschancen der
Embryos erhöht. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.11.1997
MARIANNE BENTELI
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In beiderseitigem Einverständnis und ohne Diskussionen wurde von beiden Kammern
im Rahmen der Verfassungsrevision beim Artikel über die Fortpflanzungsmedizin und
die Gentechnologie beim Menschen (Art. 119) zusätzlich ein Verbot des Klonens
aufgenommen. Ein Antrag von Felten (sp, BS) im Nationalrat, der auch ein Verbot der
Patentierung von menschlichen Organen, Geweben, Zellen, Genen und Gensequenzen
festschreiben wollte, wurde mit 77 zu 60 Stimmen abgelehnt. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.1998
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession diskutierte der Nationalrat die 1994 eingereichte Volksinitiative
“für eine menschenwürdige Fortpflanzung” und den bundesrätlichen Gegenvorschlag,
der die aufgeworfenen Fragen auf dem Gesetzesweg regeln will. Wie bereits im
Ständerat hatte die sehr restriktive Volksinitiative keine Chance; sie wurde mit 117 zu 24
Stimmen deutlich verworfen. In der Eintretetensdebatte zum neuen Gesetz wurden
mehrere Rückweisungsanträge an den Bundesrat gestellt. Die SP-Fraktion wollte diesen
an den Auftrag koppeln, das Gesetz zu überarbeiten mit dem Ziel, jegliche eugenische
Selektion bei der Anwendung der Fortpflanzungstechniken zu verhindern. Sie wurde
unterstützt von der EVP und den Grünen, für die Hollenstein (SG) einen Antrag stellte,
welcher einen direkten Gegenvorschlag auf Verfassungsstufe verlangte, der die Zeugung
ausserhalb des Körpers der Frau verbietet, die Verwendung von Keimzellen Dritter zur
künstlichen Zeugung aber zulässt. Simon (cvp, VD) regte an, anstelle der ethisch nur
sehr schwer zu beherrschenden Methoden sollte primär auf sozialverträgliche
Lösungen, z.B. eine erleichterte Adoption gesetzt werden. Für Sandoz (lp, VD)
schliesslich war die gesamte Vorlage zu wenig seriös vorbereitet, weshalb sie deren
Überarbeitung vor allem unter juristischen Aspekten für angezeigt hielt. Für die
Befürworter aus FDP, CVP, SVP und LP war das Gesetz aber massvoll und zeitgemäss, da
es die Interessen des Kindes berücksichtigt, Missbräuche ausreichend verhindert und
eine einheitliche Regelung für die ganze Schweiz bringt. Die Rückweisungsanträge
wurden allesamt abgelehnt. Der Minderheitsantrag der SP unterlag mit 94:64 Stimmen,
jener von Hollenstein mit 107:54, jener von Simon mit 101:34 und jener von Sandoz mit
114:40 Stimmen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1998
MARIANNE BENTELI

Gleich zu Beginn der Detailbehandlung beantragte der Basler Vertreter der
Chemieindustrie, Randegger (fdp) im Einklang mit dem Ständerat, neben der Samen-
auch die Eispende zuzulassen, namentlich für Frauen, die in einer In-vitro-
Fertilisations-Behandlung (IVF) stehen, da dabei pro Zyklus oft mehr Eizellen produziert
werden, als der Frau eingepflanzt werden können. Als Begründung wurde die
Gleichstellung der Geschlechter ins Feld geführt. Die Frage einer möglichen
Diskriminierung der weiblichen Bevölkerung wurde für einmal mit parteipolitisch
umgekehrten Vorzeichen geführt. Bürgerliche Abgeordnete setzten sich für die
Eispende ein, da eine ungleiche Behandlung für die betroffenen Frauen unverständlich
wäre. Vertreterinnen der SP und CVP betonten demgegenüber, hier komme eine
Gleichstellungstheorie aus rein biologischer Sicht zum Ausdruck, was dem Wesen der
Mutterschaft widerspreche, da bei einer Eispende zwei Frauen Anteil am Entstehen
eines Kindes hätten; es gehe nicht an, das materiell begründete Interesse der
experimentellen Forschung an weiblichen Eizellen hier gewissermassen zu legitimieren.
Bundesrat Koller betonte, dass der eigentliche Grund für das beantragte Verbot der
Eizellenspende das Kindeswohl sei. Das ethische Problem der Zweiheit der genetischen
und der biologischen Mutter, welches einen so entstandenen Menschen psychisch
schwer belasten könnte, werde bei einem Verbot zugunsten des Kindes gelöst; mit
einer Diskriminierung der Frau habe dies nichts zu tun. Mit 102 zu 8 Stimmen folgte das
Plenum der Kommissionsmehrheit und dem Bundesrat und lehnte damit die Eispende
ab.

Eine weitere Differenz schuf der Nationalrat bei der Präimplantationsdiagnostik (PID).
Eine Minderheit um Egerszegi (fdp, AG) meinte zwar, es sei nicht einzusehen, weshalb
die PID verboten, die pränatale Diagnostik aber erlaubt sei. Der Rat zeigte sich aber der
gegenteiligen Begründung von Weber (sp, AG) zugänglicher, welche die Meinung vertrat,
die PID stelle ein Einfallstor zur Eugenik dar, weshalb diese Methode unabsehbare
gesamtgesellschaftliche Folgen habe. Sie wurde unterstützt von Grossenbacher (cvp,
SO), die darauf hinwies, dass sich auch die Behindertenorganisationen dagegen
ausgesprochen hätten; man dürfe nicht eine Grenze zwischen lebenswertem und
-unwertem Leben ziehen. Auch Justizminister Koller verteidigte das Verbot, da das
Leben im Reagenzglas äusserst verletzlich und damit besonders schutzbedürftig sei. Bei
der Pränataldiagnostik fälle die Frau einen ganzheitlichen Entscheid, der auch
zugunsten des Lebens ausfallen könne; bei der Präimplantationsdiagnostik befürchte er

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1998
MARIANNE BENTELI
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dagegen eine Automatik, nach der defektes Leben einfach vernichtet werde. Mit 72 zu
63 Stimmen wurde die Präimplantationsdiagnostik verworfen.

Widmer (sp, LU) forderte mit einer weiteren Minderheit die gesetzliche Verankerung
eines Forschungsverbotes an menschlichen Embryonen. Er anerkannte, dass dieses
Verbot aufgrund des Verfassungsartikels bereits besteht, wollte aber eine explizite
Erwähnung im Gesetz, weil neuerdings zwischen therapeutischer und nicht
therapeutischer Forschung unterschieden werde. Die Sprecherin der Mehrheit meinte,
mit dem Verbot der Keimbahntherapie sei bereits auf Verfassungsstufe ein Riegel
geschoben, musste aber zugeben, dass die Abgrenzung zwischen erlaubter und
unzulässiger Forschung schwierig werden könnte. Bundesrat Koller verwies darauf, dass
neben den Eingriffen in die menschliche Keimbahn auch das Klonen sowie die
Chimären- und Hybridenbildung ohnehin verboten und Missbräuche damit
auszuschliessen seien. Der Antrag wurde mit 69 zu 57 Stimmen knapp abgelehnt.

Weitere Elemente der Vorlage (Verbot der Embryonenspende, der Leihmutterschaft
und der Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken sowie Zulassung von
Konkubinatspaaren zur Samenspende Dritter) gaben, wie schon im Ständerat, kaum
Anlass zu Diskussionen. 13

Auf Antrag seiner Kommission – wenn auch gegen starken freisinnig-liberalen
Widerstand – schloss sich der Ständerat mit 24 zu 13 Stimmen bei der Eispende und
mit 20 zu 18 Stimmen bei der Präimplantationsdiagnostik der restriktiveren Linie des
Nationalrates an. Nach der Beseitigung dieser beiden letzten wesentlichen Differenzen
konnte das Gesetz definitiv bereinigt und verabschiedet werden. Nach einem
Quiproquo, das in einer ersten Abstimmung zur Ablehnung der Vorlage führte, nahm
der Nationalrat diese mit 132 zu 18 Stimmen an. Das mässige Resultat im Ständerat
(26:13 Stimmen) wurde als Zeichen der Enttäuschung von FDP und LP über das
Entgegenkommen an die grosse Kammer gewertet.
Die FDP-Fraktion der Bundesversammlung überlegte sich, das Referendum gegen das
Gesetz zu ergreifen, da die Chance für eine moderne, ethisch vertretbare
Wissenschaftspolitik und -entwicklung durch eine “unrühmliche wissenschafts- und
frauenfeindliche Koalition aus CVP und SP” vertan worden sei. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat nahm Ende Jahr Kenntnis von den Ergebnissen der Vernehmlassung zu
einem Genomanalysengesetz. Allgemein bestand Einigkeit, dass es Arbeitgebern und
Versicherern nicht gestattet sein soll, präsymptomatische Genanalysen zu verlangen,
welche darüber Auskunft geben, ob eine Person in ihrem Leben allenfalls einmal an
einer bestimmten Krankheit leiden wird. Kontrovers beurteilt wurde die Frage, ob
Versicherer Anrecht auf Auskunft über bereits vorgenommene Genanalysen haben und
ob Arbeitgeber diese zur Abklärung allfälliger Berufskrankheiten verlangen dürfen. 15
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1999/2000 war der Bundesrat mit einer von beiden Kammern überwiesenen Motion
Plattner (sp, BS) verpflichtet worden, ein Rahmengesetz über die medizinische
Forschung am Menschen vorzulegen. Als Reaktion auf die Kontroverse um das Genfer
Gesuch beschloss er, die Regelung der Forschung an menschlichen Embryonen in
einem eigenen Bundesgesetz vorzuziehen und dieses später in das Gesetz über die
Forschung am Menschen zu integrieren. Das Vorgehen des SNF bezeichnete das EDI als
„legal“, da es keine klare Regelung für den Import von Stammzellen gebe. Die Parteien
hielten sich in dieser Frage relativ bedeckt. SVP und FDP erklärten, sich noch kaum mit
der Materie beschäftigt zu haben; die FDP begrüsste allerdings den Entscheid des
Nationalfonds. Die SP gründete eine Fachkommission, fasste aber keine Beschlüsse. Für
die CVP verlangte Nationalrätin Dormann (LU) ein vorläufiges Verbot der
verbrauchenden Forschung und strenge Regelungen für den Import embryonaler
Stammzellen. Die GP sprach sich für ein umfassendes Verbot aus. Der Nationalrat wollte
sich ebenfalls nicht festlegen und lehnte eine Parlamentarische Initiative Schmied (svp,
BE) (Pa. Iv. 00.406) ab, die ein absolutes Verbot der Embryonenforschung verlangte 16
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Im September leitete der Bundesrat dem Parlament seinen Entwurf für ein
Bundesgesetz über die genetischen Untersuchungen beim Menschen zu. Das Gesetz
soll den Umgang mit Gentests in der Medizin, am Arbeitsplatz und im
Versicherungswesen regeln. Bei der Ausarbeitung liess sich die Regierung von zwei
Grundsätzen leiten: Niemand darf wegen seines Erbgutes diskriminiert werden, und
jeder und jede hat das Recht auf Nichtwissen. Grundsätzlich gilt deshalb ein absolutes
Verbot, Tests zu verlangen oder nach den Ergebnissen früherer Tests zu fragen, wobei
aber in allen Bereichen eng begrenzte Ausnahmen vorgesehen sind. Im medizinischen
Bereich dürfen Gentests ausschliesslich mit Einwilligung der betroffenen Person
durchgeführt werden und müssen einen vorbeugenden oder therapeutischen Zweck
haben. Pränatale Untersuchungen dürfen Eigenschaften des ungeborenen Kindes nur
ermitteln, wenn diese die Gesundheit des Kindes direkt bedrohen. Tests am
Arbeitsplatz sind lediglich erlaubt, wenn dieser mit der Gefahr einer Berufskrankheit
oder mit schwer wiegenden Unfallgefahren für Dritte verbunden ist. Im
Versicherungsbereich gilt für die Sozialversicherungen ein absolutes Nachfrage- oder
Verwertungsverbot von bereits durchgeführten Untersuchungen. Privatversicherungen
dürfen unter gewissen Umständen (Zusätze zur obligatorischen Krankenversicherung,
hohe Versicherungssummen) nach bereits erfolgten Tests fragen. Der Versicherte muss
aber ein eventuelles früheres Untersuchungsergebnis nicht von sich aus preisgeben,
sondern erst nach entsprechender Nachfrage. (Zur Verwendung von DNA-Profilen im
Strafverfahren siehe hier) 17
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Wie im Vorjahr angekündigt, gab der Bundesrat im Frühjahr seinen Vorentwurf für ein
eigenständiges Bundesgesetz über die Forschung an überzähligen menschlichen
Embryonen und embryonalen Stammzellen in die Vernehmlassung. Von dieser
Forschung erhofft man sich neue Therapiemöglichkeiten für heute nicht oder nur sehr
schwer zu behandelnde Krankheiten. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, die
Embryonen- und Stammzellenforschung in das vorgesehene Bundesgesetz über die
medizinische Forschung am Menschen aufzunehmen. In den letzten Jahren wurde aber
die Forschung in diesem Bereich derart vorangetrieben, dass sich das Fehlen klarer
gesetzlicher Regelungen als zunehmend problematisch erwies. Zudem müssen gemäss
Fortpflanzungsmedizingesetz jene rund 1000 überzähligen Embryonen, die vor
Inkrafttreten des Gesetzes (1.1.2001) angefallen sind, spätestens Ende 2003 vernichtet
werden. Der Bundesrat hatte deshalb im Vorjahr beschlossen, die
Stammzellenproblematik aus dem geplanten Gesetz herauszubrechen und vorzeitig zu
regeln.

Mit seinem Gesetzesvorschlag will der Bundesrat die Gewinnung menschlicher
embryonaler Stammzellen aus den bei der künstlichen Befruchtung anfallenden
überzähligen Embryonen für die Forschung sowie die Forschung an diesen Embryonen
und Stammzellen klar und umfassend regeln. Das Gesetz bezweckt, den
missbräuchlichen Umgang mit diesen Embryonen und Stammzellen zu verhindern und
die Menschenwürde zu schützen. Grundbedingung ist, dass das betroffene Paar nach
entsprechender Aufklärung seine Einwilligung gibt und dafür kein Entgelt erhält. Die
Forschung ist bewilligungspflichtig, muss wissenschaftlich wertvoll, ethisch vertretbar
und nicht auf andere Weise (beispielsweise mit adulten Zellen) durchführbar sein. Über
die Verwendung von bereits gewonnenen embryonalen Stammzellen soll eine
Ethikkommission entscheiden. Verboten bleiben die Herstellung oder Verwendung von
zu Forschungszwecken erzeugten embryonalen Stammzellen, weshalb auch deren
Import aus dem Ausland untersagt wird, eine kommerzielle Verwendung von Embryonen
und Stammzellen, das therapeutische Klonen sowie die Entwicklung eines Embryos über
den 14. Tag hinaus. 

FDP und LP, die Forschung und die Wissenschaft sowie die Spitzenverbände der
Wirtschaft befürworteten mit kleineren Vorbehalten das Gesetz als massvoll und
ausgewogen sowie als wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Forschungsplatzes
Schweiz. Auch SVP und EVP beurteilten den Gesetzesentwurf grundsätzlich positiv,
verlangten aber, dass die restriktiven Bedingungen zum Teil verschärft, auf alle Fälle
aber nicht verwässert werden. Die CVP ortete Grauzonen, die einer „verbrauchenden
Forschung“ Tür und Tor öffnen könnten. SP, Grüne und die CVP-Frauen verhielten sich
ablehnend und verlangten eine Beschränkung auf die Forschung mit adulten Zellen;
zudem müsse vor einer allfälligen Gesetzgebung eine breite ethische und
wissenschaftliche Diskussion über das Thema geführt werden. Die Kritiker stiessen sich
auch daran, dass das kaum zwei Jahre alte Fortpflanzungsmedizingesetz, welches die
Embryonenforschung verbietet, mit dem neuen Gesetz bereits wieder Makulatur würde.
Zu restriktiv war der Vorschlag hingegen einzelnen Forschern sowie der Lobby-
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Vereinigung „Gen Suisse“; sie verlangten, auf das Verbot der Herstellung von Embryonen
zu Forschungszwecken sowie des therapeutischen Klonens zu verzichten. Ende
November verabschiedete der Bundesrat den gegenüber der Vernehmlassung praktisch
unveränderten Gesetzesentwurf zuhanden des Parlaments.
(Zu berufsethischen Empfehlungen der SAMW im Bereich Forschung, siehe hier) 18

Der Ständerat behandelte in der Frühjahrssession als erster das
Embryonenforschungsgesetz (EFG), mit dem der Bundesrat bis zum Vorliegen des
geplanten Gesetzes über die Forschung am Menschen sowohl die Gewinnung von
Stammzellen aus überzähligen Embryonen als auch die Forschung an embryonalen
Stammzellen sowie an überzähligen Embryonen regeln wollte. Er begründete den
Einbezug der Embryonenforschung mit dem sachlichen Zusammenhang: Sowohl für die
Forschung an Embryonen als auch für die Gewinnung embryonaler Stammzellen werden
Embryonen verwendet, die im Rahmen der medizinisch assistierten Fortpflanzung als
überzählig anfallen und deshalb keine Entwicklungschance haben. Der Ständerat
erachtete diesen Zusammenhang aber nicht als zwingend gegeben und beschloss, den
Geltungsbereich des Gesetzes auf die Gewinnung von embryonalen Stammzellen und
deren Erforschung zu beschränken, die Regelung der gemäss Kommissionssprecher
„moralisch und rechtlich heiklen und deswegen besonders begründungsbedürftigen
Forschung an überzähligen Embryonen“ hingegen dem künftigen Gesetz zuzuweisen.
Sinngemäss wurde gleich zu Beginn der Detailberatung das Gesetz in
Stammzellenforschungsgesetz (SFG) umbenannt. Gegen die Abspaltung der
Embryonenforschung sprachen sich lediglich die Vertreter der FDP aus. 

Für den Bereich der Stammzellenforschung setzte die kleine Kammer wie der Bundesrat
enge Grenzen. Die Verwendung von Embryonen bedarf der Zustimmung der Eltern.
Forschungsprojekte müssen wesentlichen Erkenntnissen dienen, die nicht auf anderem
Weg gewonnen werden können; sie müssen von einer Ethikkommission beurteilt und
vom BAG bewilligt werden. Mit 26 gegen neun Stimmen wurde ein Antrag Fünfschilling
(fdp, BL) abgelehnt, die Gewinnung von embryonalen Stammzellen auch dann
zuzulassen, wenn kein konkretes Projekt vorliegt. Mit dem gleichen Stimmenverhältnis
scheiterte David (cvp, SG) mit seinem Antrag, auf die Entschädigung der Aufwendungen
für Gewinnung, Bearbeitung, Aufbewahrung oder Weitergabe von embryonalen
Stammzellen zu verzichten. Der Handel allerdings ist verboten. Im Patentgesetz wurde
zudem die Patentierbarkeit unveränderter Stammzellen sowie von Verfahren zum
Klonen von Menschen, zur Herstellung von Mischformen Mensch/Tier und zur
Genmanipulation in der menschlichen Keimbahn verboten. 

Eine nennenswerte Kontroverse entstand lediglich bei der Frage, ob die rund 1000
altrechtlichen Embryonen, die vor dem Inkrafttreten des
Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMG) (1.1.2001) angefallen sind und eingefroren
wurden, und die laut FMG bis Ende 2003 vernichtet werden sollten, weiter für die
Stammzellenforschung verwendet werden dürfen. Die Mehrheit entschied sich auch
hier mit 22 zu 12 Stimmen für eine restriktive Linie. Die Frist wurde nicht verlängert. Der
Forschung sollten somit nur überzählige Embryonen zugeführt werden, die in der
Fortpflanzungsmedizin neu entstehen. Beerli (fdp, BE) setzte sich vergebens dafür ein,
die Frist bis zum Inkrafttreten des SFG zu verlängern, da in der Praxis die Meinungen
auseinandergehen, wie viele Embryonen für die Forschung nötig sind.

Dem Nationalrat lagen zu Beginn seiner Beratungen in der Herbstsession ein
Nichteintretensantrag sowie zwei Rückweisungsanträge vor, die von linken, grünen und
christlich orientierten Abgeordneten unterstützt wurden, doch hatten sie alle keine
Chance. Eintreten wurde mit 91 zu 45 Stimmen beschlossen. Die Beschränkung auf die
Stammzellenforschung wurde stillschweigend gutgeheissen. Aber auch die radikalen
Verfechter der Forschungsfreiheit – Gutzwiller (fdp, ZH) und Kommissionssprecher
Randegger (fdp, BS) – konnten sich in der Detailberatung nicht durchsetzen. Mit 60 zu
57 Stimmen verbot der Nationalrat zusätzlich zum Ständerat die Entwicklung von
Parthenoten (Organismen, die sich aus einer unbefruchteten Zellteilung entwickeln),
um daraus Stammzellen zu gewinnen. Auch die verschärften Auflagen für die Forschung
(Erlaubnis zur Entnahme von Stammzellen nur, wenn keine geeigneten Zellen im Inland
vorhanden sind) resp. die Zustimmung zum Ständerat (Forschung nur zugelassen, wenn
kein anderes Verfahren gleichwertige Erkenntnisse ermöglicht), die Gutzwiller als
„Gefängnis für die Forschenden“ bezeichnete, wurden, wenn auch knapp mit 80 zu 69
resp. 75 zu 72 Stimmen angenommen. Forschungsfreundlicher zeigte sich der Rat in der
Frage der Patentierbarkeit veränderter Stammzellen. Mit 81 zu 73 Stimmen folgte er
einem Minderheitsantrag Gutzwiller und stimmte dem Ständerat zu, lediglich die
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Patentierbarkeit von unveränderten Stammzellen zu verbieten. Die Mehrheit der
Kommission hatte beantragt, auch die veränderten Stammzellen und die Stammzellinien
von der Patentierbarkeit auszuschliessen. 

Bei der Frage des Umgangs mit den vor 2001 entstandenen altrechtlichen Embryonen,
setzte sich der Antrag der Kommission durch. Mit 90 gegen 38 beschloss die grosse
Kammer, die Frist für deren Vernichtung bis Ende 2005 für die Fortpflanzungsmedizin
und bis Ende 2008 für Forschungszwecke zu verlängern; dazu bedarf es allerdings der
schriftlichen Einwilligung des betroffenen Paares. Der Ständerat stimmte dieser
Regelung zu, worauf das Fortpflanzungsmedizingesetz in diesem Punkt mit
Dringlichkeitsrecht revidiert wurde, um die Vernichtung der altrechtlichen Embryonen
per Ende 2003 zu verhindern. Beim Stammzellenforschungsgesetz stimmte der
Ständerat bei der einzigen wesentlichen Differenz (Verbot der Parthenoten) dem
Nationalrat zu, verlangte aber, dass diese Frage im Rahmen der kommenden
Gesetzgebung über die Forschung am Menschen nochmals eingehend geprüft wird. In
der Schlussabstimmung wurde das SFG vom Ständerat mit 35 zu 1 Stimmen
angenommen, vom Nationalrat mit 103 zu 57 Stimmen bei 25 Enthaltungen; die Nein-
Stimmen stammten von den geschlossenen GP- und EVP/EDU-Fraktionen, von einer
Mehrheit der SP- (die auch das Gros der Enthaltungen stellte) und einer starken
Minderheit der CVP-Fraktion. Gegen das neue Gesetz wurde vom Basler Appell gegen
Gentechnologie das Referendum ergriffen; dass das Referendum von Organisationen
im Bereich des Lebensschutzes unterstützt werden würde, hatte Studer (evp, AG)
bereits bei der Schlussabstimmung im Nationalrat angekündig 19

Der Nationalrat beriet als erster das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen
beim Menschen (GUMG). Mit dem neuen Gesetz werden die Voraussetzungen für
genetische Untersuchungen im Medizinal-, Arbeits-, Versicherungs- und
Haftpflichtbereich festgelegt sowie die Erstellung von DNA-Profilen geregelt, sofern
diese nicht schon im DNA-Profil-Gesetz erfasst sind. Ausgenommen bleibt der ganze
Forschungsbereich; er soll in einem separaten Gesetz geregelt werden. Bundesrat
Blocher steckte das Spannungsfeld der Diskussionen ab, indem er meinte, die
genetische Diagnostik sei für die Kranken mit Hoffnung, für die Wirtschaft mit Visionen
und für die Gesellschaft mit Ängsten verbunden. Eintreten wurde ohne Gegenantrag
beschlossen. In der Detailberatung gaben vor allem zwei Punkte zu reden, nämlich
pränatale Tests und das Einsichtsrecht der Versicherer in frühere genetische
Untersuchungen. Bei den Untersuchungen am Ungeborenen setzte sich die gegenüber
der Version des Bundesrates restriktivere Formulierung der Kommission durch, welche
die genetischen Untersuchungen strikt auf den medizinischen Bereich einschränkte
und Begriffe wie „Lebensplanung“ ausmerzte, welche eine eugenische Note enthalten
könnten; pränatale Tests sind lediglich zugelassen, um beim ungeborenen Kind
mögliche Anomalien zu diagnostizieren. Neben der allgemeinen Information, wie sie der
Bundesrat postuliert hatte, soll den Eltern auch eine psychosoziale Beratung angeboten
werden. Ein Antrag Wäfler (edu, ZH) für ein völliges Verbot derartiger Tests wurde mit
134 zu 12 Stimmen deutlich verworfen. 

In der Frage des Einsichtsrechts von Privatversicherungen vor Abschluss eines
Versicherungsvertrags hatte der Bundesrat vorgeschlagen, Nachforschungen
zuzulassen, falls die Versicherungssumme einen gewissen Betrag übersteigt (400'000
Fr. für eine Lebensversicherung, 40'000 Fr. pro Jahr bei Invalidität). Er begründete dies
damit, dass es zu verhindern gelte, dass sich Personen im Wissen um ihr hohes Risiko
zu günstigen Prämien einen teuren Versicherungsschutz auf Kosten des Kollektivs
verschaffen. Die Kommission schlug demgegenüber ein striktes Nachforschungsverbot
vor, weil Genanalysen zu einem mächtigen Instrument der Versicherer werden und zum
„gläsernen Menschen“ führen könnten. Eine Minderheit Noser (fdp, ZH) unterstützte
grundsätzlich die Fassung des Bundesrates, wollte die Hürden für Nachforschungen
aber tiefer halten (250'000 resp. 25'000 Fr.). Schliesslich setzte sich der Bundesrat mit
94 zu 82 Stimmen gegen den Antrag Noser und mit 97 zu 59 gegen die Kommission
durch.

Der Ständerat schloss sich in allen wesentlichen Punkten der grossen Kammer an. Ein
Antrag Fetz (sp, BS) für ein völliges Nachforschungsverbot für Privatversicherungen
wurde mit 32 zu 9 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz schuf die kleine Kammer bei den
Informationsstellen für pränatale Untersuchungen. Er befand, die psychosoziale
Beratungspflicht würde die kantonalen Stellen für Schwangerschaftsberatung
überfordern und zu zusätzlichen Kosten für die Kantone führen; die medizinische
Information durch die Ärzteschaft sei ausreichend. Diese Differenz konnte erst in der
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dritten Runde durch eine Kompromissformulierung des Ständerates ausgeräumt
werden, wonach die zuständigen Stellen informieren und „in allgemeiner Weise“ eine
Beratung über pränatale Untersuchungen anbieten. Das neue Gesetz wurde in der
Schlussabstimmung im Nationalrat mit 169 zu 9 Stimmen und im Ständerat einstimmig
angenommen. 20

Wie bereits nach den Schlussabstimmungen in der Wintersession des Vorjahres
angekündigt, wurde Mitte Januar von zwei Seiten erfolgreich das Referendum gegen
das neue Stammzellenforschungsgesetz (StFG) ergriffen. Pro-Leben-Organisationen
vertraten die Auffassung, das Gesetz widerspreche fundamentalen ethischen Werten
und verletze die jedem Lebewesen in der Verfassung garantierten Grundrechte des
Lebensschutzes und der Menschenwürde. Gentechnik-kritische Kreise orteten
ebenfalls Widersprüche mit der Verfassung und anderen bereits bestehenden Gesetzen
und verlangten, sich auf alternative Methoden wie die Forschung an adulten
Stammzellen zu konzentrieren. Die Befürworter einer gesetzlichen Regelung machten in
der Abstimmungskampagne geltend, die Schweiz würde durch ein Verbot bei dieser
zukunftsträchtigen medizinischen Forschung international in Rückstand geraten. Es
gelte abzuwägen zwischen der Möglichkeit neuartiger Therapien, die Leiden mindern
könnten, und dem Schutz des Embryos. Die Forschung beschränke sich zudem auf die
bei einer assistierten Fortpflanzung als überzählig anfallenden Embryonen, die sowieso
keine Überlebenschance hätten. Ausser den Grünen, der EVP und der EDU
unterstützten alle Parteien das Gesetz. Dieses wurde in der Volksabstimmung vom 28.
November mit über 66% Ja deutlich angenommen.

Abstimmung vom 28. November 2004

Beteiligung: 37,0%
Ja: 1 156 706 (66,4%)
Nein: 585 530 (33,6%)

Parolen:
– Ja: CVP, FDP, SP (*3), SVP, LP, Lega; Economiesuisse, SAGV, SGV, SBV; SEK
– Nein: GP, EVP, EDU; SBK
– Stimmenthaltung: PdA, CSP; SGB, Travail suisse
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass das Abstimmungsverhalten von der
Weltanschauung, insbesondere der Religiosität recht stark beeinflusst wurde, wobei die
Konfessionszugehörigkeit nur eine sekundäre Rolle spielte. Hingegen war kein Konflikt
zwischen Links und Rechts festzustellen. Am negativsten eingestellt waren CVP-nahe
Stimmende, am positivsten die Anhänger der FDP; die Sympathisanten von SP und SVP
verhielten sich sehr ähnlich und positionierten sich in der Mitte zwischen CVP und FDP.
Nicht von Bedeutung waren Geschlecht, Einkommen und Siedlungsform. 21
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Seit Jahren wird von verschiedener Seite gefordert, der Bund solle ein Bundesgesetz
über die Forschung am Menschen (Humanforschungsgesetz) erlassen, welches
allgemeine Grundsätze zu den Bereichen Stammzellenforschung, Transplantation und
genetische Untersuchungen beim Menschen bündelt. Im September leitete der
Bundesrat dem Parlament einen Entwurf für einen Verfassungsartikel zu, auf dessen
Grundlage dann die weitere Gesetzgebung erfolgen soll. Zum einen enthält der Artikel
die zentralen Grundsätze, die bei jedem Forschungsvorhaben unter Einbezug des
Menschen einzuhalten sind. Er verfolgt insbesondere das Ziel, die Würde und
Persönlichkeit des Menschen zu schützen. Zum anderen soll die Verfassung den
Bundesrat ermächtigen, die Forschung am Menschen in einem speziellen Bundesgesetz
zu regeln. 22
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2001 hatte der Bundesrat dem Parlament zwei Übereinkommen des Europarats zur
Genehmigung vorgelegt, einerseits das Übereinkommen über Menschenrechte und
Biomedizin von 1997 und andererseits das erste Zusatzprotokoll dazu, welches das
Klonen menschlicher Lebewesen verbietet. Mit der Konvention liegt erstmals ein
eigenständiges Übereinkommen zur Biomedizin auf internationaler Ebene vor. Es
handelt sich um ein Kernübereinkommen, das nur die wichtigsten Grundsätze enthält.
Zusatzprotokolle sollen einzelne Bereiche näher regeln. Jeder Staat bleibt zudem frei,
im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin über die Konvention
hinausgehende Schutzbestimmungen aufzustellen. 2002 hatten die Kammern die
Behandlung des Übereinkommens und des Zusatzprotokolls bis zum Abschluss
laufender Gesetzgebungsprozesse im Bereich von Transplantations- und
Fortpflanzungsmedizin sistiert. 

Im Nationalrat, der die Abkommen in der Herbstsession des Berichtsjahres als erster
behandelte, beantragte eine Kommissionsminderheit um Graf (gp, BL), die
Verhandlungen erneut bis zum Vorliegen des Verfassungsartikels und des geplanten
Gesetzes über die Forschung am Menschen auszusetzen. Sie kritisierte zudem das zu
geringe Schutzniveau der Konvention, welches fremdnützige Forschung an nicht
einwilligungsfähigen Menschen, wie Kindern, Demenzkranken oder schwer behinderten
Menschen rechtsverbindlich erlaube, weshalb sie gleichzeitig einen Antrag auf
Nichteintreten stellte. Unterstützung fand sie in der eigenen Fraktion sowie bei Teilen
der SP, die sich mehrheitlich aber doch, wenn auch ohne Begeisterung, für die
Ratifikation aussprach. Die Fraktionen von FDP, CVP und SVP unterstützten die
Vorlagen. Der Nationalrat lehnte schliesslich eine Sistierung der Beratung mit 121 zu 27
Stimmen ab und trat mit 120 zu 19 Stimmen auf das Geschäft ein. In der
Gesamtabstimmung genehmigte er mit 121 zu 17 Stimmen (geschlossene GP und EVP) bei
13 Enthaltungen das europäische Biomedizin-Übereinkommen, allerdings mit zwei
Vorbehalten aufgrund des Transplantationsgesetzes, wo die Schweizer Regelung
weniger streng ist, und gab gleichzeitig dem Bundesrat die Ermächtigung für die
Ratifizierung. Das Zusatzprotokoll über das Verbot des Klonens menschlicher
Lebewesen nahm der Rat mit 144 zu 3 Stimmen an. Der Ständerat fügte einen weiteren
Vorbehalt an, welcher es erlaubt, bis zum Vorliegen des revidierten
Erwachsenenschutzrechtes in Bezug auf entscheidungsunfähige Personen nicht nur die
Bestimmungen des Übereinkommens in Anwendung zu bringen, sondern auch jene, die
einzelne Kantone haben; in der Gesamtabstimmung genehmigt er beide Abkommen
einstimmig. 23
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Die im Vorjahr verbliebenen Differenzen beim Übereinkommen über Menschenrechte
und Biomedizin zwischen den Räten konnten im Berichtsjahr überwunden werden,
indem sich der Nationalrat den Änderungen des Ständerates anschloss. Der Vorbehalt
des Ständerates erlaubte es, bis zum Vorliegen des Erwachsenenschutzgesetzes in
Bezug auf entscheidungsunfähige Personen, nicht nur die Bestimmungen des
Übereinkommens in Anwendung zu bringen, sondern auch jene, die einzelne Kantone
haben. Im Anschluss nahm der Nationalrat das Übereinkommen mit 168 zu 22 Stimmen
und der Ständerat einstimmig an. Auch das Zusatzprotokoll nahmen beide Räte
einstimmig an. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2008
LINDA ROHRER

Per Anfang Januar 2014 treten das Humanforschungsgesetz (HFG) und die
dazugehörigen Verordnungsbestimmungen in Kraft. Mit dieser Neuregelung der
Forschung am Menschen werden die Personen, die sich für die medizinische Forschung
zur Verfügung stellen, besser geschützt und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für
die Forschung verbessert. Auch dieser Schritt geht mit den Vorgaben der Strategie
„Gesundheit2020" des Bundesrats einher. Forschung am Menschen durfte bereits bis
anhin nur mit Einwilligung der betroffenen Person durchgeführt werden. Mit dem
neuen Gesetz gilt diese Norm auch für die Forschung mit biologischem Material
(beispielsweise Gewebeproben). Massgebend für eine Bewilligung ist bei allen
Forschungsprojekten das Risiko, dem sich die teilnehmenden Personen aussetzen. So
müssen Forschungsvorhaben mit hohem Risiko strengere sicherheitsbezogene
Anforderungen erfüllen, als Studien mit geringem Risiko. Zusätzlich wird zur Förderung
der Transparenz in der Forschung am Menschen ein öffentliches Register eingerichtet,
in dem alle klinischen Versuche, die in der Schweiz durchgeführt werden, erfasst
werden müssen. Den Zugang zum Register wird eine Koordinationsstelle des Bundes
innerhalb des BAG verwalten, wo auch allgemeine Informationen zur Humanforschung
abrufbar sein werden. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

In der Wintersession befasste sich der Ständerat mit der Vorlage. Im Gegensatz zur
grossen Kammer will er dem Bund nicht nur die Kompetenz für Gesetze erteilen,
sondern die Grundsätze zur Forschung am Menschen bereits auf Verfassungsstufe
festlegen. Der Rat stimmte mit 33 zu 0 Stimmen dem Vorschlag seiner vorberatenden
Kommission zu. Dieser entspricht im Wesentlichen den ursprünglichen Plänen des
Bundesrats. Die zwingenden Richtlinien auf Verfassungsstufe werden aber auf die
biomedizinische Forschung beschränkt. Damit kam die vorberatende Kommission den
Anliegen aus Kreisen der Sozial- und Geisteswissenschaften entgegen, die
befürchteten, dass mit dem bundesrätlichen Vorschlag die sozialwissenschaftliche
Forschung stark behindert werden könnte. Bundesrat Couchepin bezeichnete diesen
Vorschlag als valabel, wies allerdings in der Ratsdebatte darauf hin, dass die
Formulierung des Ständerats offen lasse, was unter biomedizinischer Forschung zu
verstehen und wie die Abgrenzung zur psychologischen Forschung vorzunehmen sei. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2008
ANDREA MOSIMANN

Der Verfassungsartikel wurde in sämtlichen Kantonen angenommen. Am höchsten
waren die Ja-Anteile in Genf (88%), Waadt (87,6%) und Neuenburg (82,4%). Die
schwächste Ja-Mehrheit wiesen Schaffhausen (67,9%), Schwyz (67%) und Uri (66,7%)
aus. Laut Vox-Analyse spielten bei dieser Abstimmung politische und
soziodemografische Faktoren nur eine geringe Rolle für den Stimmentscheid. Die Nähe
zu einer Partei wirkte sich leicht auf das Verhalten der Stimmenden aus: So war die
Ablehnung bei der Anhängerschaft der SVP am grössten, während Personen, die sich
mit der CVP oder der FDP identifizieren den Verfassungsartikel am stärksten
unterstützten. Einen leicht positiven Einfluss auf den Stimmentscheid hatte auch das
Vertrauen in die Regierung. Personen die den Verfassungsartikel guthiessen, betonten
insbesondere die Bedeutung der biomedizinischen Forschung für den
wissenschaftlichen Fortschritt und die Notwendigkeit, die Gesetzgebung auf
eidgenössischer Ebene zu vereinheitlichen. Die Nein-Stimmenden begründeten ihren
Entscheid vor allem mit ethischen Motiven. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2010
ANDREA MOSIMANN
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